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Arbeiten Sie in der Schweiz und sind Sie quellensteuerpflichtig? Wir haben 
Informationen zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, die neuen 
Regelungen sowie die Vor- und Nachteile der Einreichung einer Steuererklärung 
zu verstehen, wenn Sie in der Schweiz arbeiten oder dies in Betracht ziehen. 

In der Schweiz quellensteuerpflichtige natürliche Personen

Revidiertes Quellensteuer-
gesetz in Kraft ab 2021

Ich bin in der Schweiz steuerlich ansässig

Schweizer Steuererklärung erforderlich
Wenn Sie in diese Kategorie fallen, sind Sie verpflichtet, 
eine Schweizer Steuererklärung einzureichen, in der Ihr ge-
samtes weltweites Einkommen und Vermögen zu deklarie-
ren ist.

Schweizer Steuererklärung auf Antrag
Bis spätestens 31. März des folgenden Steuerjahres bzw. 
bei Wegzug können Sie beantragen, eine Steuererklärung 
einzureichen. Falls Sie sich einmal für die Einreichung einer 

Steuererklärung entschieden haben, gilt dies auch für die 
Folgejahre. Die Einreichung einer Steuererklärung kann vor-
teilhaft sein, wenn Sie Ihre Steuerlast durch die Inanspruch-
nahme zusätzlicher Abzüge (z.B. freiwillige Beiträge an die 
zweite Säule, Beiträge an die Säule 3A, Berufsauskosten 
usw.) verringern möchten. 

Es gilt zu beachten, dass die Einreichung einer Steuererklä-
rung nicht in jedem Fall vorteilhaft ist und weiter auch die 
Auswirkungen auf die Folgejahre zu berücksichtigen sind. 

Bruttojahresarbeitsein-
kommen von mehr als 
CHF 120'000

Schweizer Steuer-
erklärung erforderlich

Steueransässig in der 
Schweiz 
(arbeiten und leben in der 
Schweiz)

Ich habe zusätzliches 
Einkommen oder 
Vermögen zu deklarieren

Schweizer Steuer-
erklärung erforderlich

Bruttojahresarbeitsein-
kommen von unter  
CHF 120'000

Ich habe kein weiteres 
Einkommen oder 
Vermögen zu deklarieren

Schweizer Steuer-
erklärung auf Antrag

Anpassung der Quellen-
steuer

Der Quellensteuerabzug 
ist definitiv



Schweizer Steuererklärung auf Antrag
Der Antrag zur Einreichung einer Steuererklärung, bei er- 
fülltem Quasi-Ansässigkeit-Status, muss jährlich bis zum  
31. März des folgenden Jahres eingereicht werden.

Diese Möglichkeit wird sinnvollerweise genutzt, um Abzüge 
wie freiwillige Beiträge zur zweiten Säule, Beiträge zur  
Säule 3A, Berufsausgaben usw. (alle Abzüge, die das steu-
erpflichtige Arbeitseinkommen betreffen) geltend machen 
zu können.

Das Ausfüllen einer Schweizer Steuererklärung beinhaltet 
die vollständige Deklaration des weltweiten Einkommens 
und Vermögens. Der Antrag muss jedes Jahr neu gestellt 
werden. Bei der Veranlagung der Steuererklärung wird der 
Quasi-Ansässigkeit-Status geprüft und die Steuererklärung 
wird abgelehnt, falls der Quasi-Ansässigkeit-Status nicht  
erfüllt ist.

Eine Änderung der Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen der Schweiz und ihren Nachbarländern ist derzeit 
nicht geplant, da das Inkrafttreten des revidierten Quellen-
steuergesetzes das internationale Besteuerungsrecht  
nicht berührt. Geringfügige Veränderungen können sich 

jedoch bezüglich der Steuererklärungen von Schweizer  
Quasi-Ansässigen in ihren jeweiligen Wohnsitzländern  
ergeben (hauptsächlich in Bezug auf die Besteuerung von 
Arbeitsfreibeträgen und die entsprechenden Steuer- 
abzüge).

Anpassung der Quellensteuer
Neu ist eine Anpassung der Quellensteuer möglich, um eine 
mögliche Doppelbesteuerung mit Ihrem Wohnsitzland zu 
vermeiden, wenn:

 – Das zu versteuernde Einkommen nicht korrekt in der 
Schweizer Lohnbuchhaltung berücksichtigt wurde. 

 – Das für den Steuersatz relevante Einkommen nicht kor-
rekt in der Schweizer Lohnbuchhaltung berücksichtigt 
wurde (z.B. payroll split, weltweites Einkommen).

 – Der falsche Quellensteuertarif (z.B. Familiensituation) für 
das Schweizer Gehalt angewendet wurde.

Die Frist für die Einreichung der Anpassung läuft bis zum 
31. März des folgenden Jahres. Es können keine zusätzli-
chen Abzüge über dieses Verfahren geltend gemacht wer-
den (z.B. freiwillige Beiträge an die 2. Säule, Beiträge an die 
3. Säule A oder Berufsauslagen usw.).

Ich bin nicht in der 
Schweiz steuerlich 
ansässig
(Ich arbeite in der 
Schweiz aber habe 
meinen Lebensmittel-
punkt im Ausland)

Quasi-Ansässig

Der Quellensteuerabzug 
ist definitiv

Mein (Arbeits-)Einkommen 
steuerbar in der Schweiz 
beträgt weniger als 90% 
meines weltweiten 
Einkommens (aus allen 
Quellen, einschliesslich 
meines Ehepartners)

Anpassung der Quellen-
steuer

Schweizer Steuer-
erklärung auf Antrag

Anpassung der Quellen-
steuer

Der Quellensteuerabzug 
ist definitiv

Mein (Arbeits-)Einkommen 
steuerbar in der Schweiz 
beträgt 90% oder mehr 
meines weltweiten Ein-
kommens (aus allen 
Quellen, einschliesslich 
meines Ehepartners)

 
Anpassung der Quellensteuer
Neu ist eine Anpassung der Quellensteuer möglich,  
wenn: 
 
 – Das zu versteuernde Einkommen nicht korrekt in der 
Schweizer Lohnbuchhaltung berücksichtigt wurde. 

 – Das für den Steuersatz relevante Einkommen nicht  
korrekt in der Schweizer Lohnbuchhaltung berücksichtigt 
wurde (z.B. payroll split, weltweites Einkommen).

 – Der falsche Quellensteuertarif (z.B. Familiensituation) für 
das Schweizer Gehalt angewendet wurde.

Die Frist für die Einreichung eines Antrages auf Anpassung 
der abgeführten Quellensteuer läuft bis zum 31. März des 
folgenden Jahres. Es können keine zusätzlichen Abzüge 
über dieses Verfahren geltend gemacht werden (z.B. freiwil-
lige Beiträge an die 2. Säule, Beiträge an die 3. Säule A oder 
Berufsauslagen usw.)

Ich bin nicht in der Schweiz steuerlich ansässig
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Optimierung Ihrer steuerlichen Situation und Steuerschuld in der Schweiz

Hilfe beim Verständnis Ihrer steuerlichen Situation und den Ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten

Vertretung bei den Steuerbehörden der Schweiz

Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge bzw. Steuererklärungen

Wie kann mir KPMG helfen:


